
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Alois Schroll, Lukas Hammer, Tanja Graf 
Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Budgetausschusses über den Antrag 3086/ A der Abgeordneten Martin 
Litschauer, Joachim Schnabel, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) geändert wird (1942 d.B.) (Top 13) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichtes 1942 d. B. wird wie 
folgt geändert: 

1. Z 7 lautet: 

„ 7. Dem§ 121 Abs. 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Verpflichtung ist hinsichtlich der Vorgabe gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) 
2017 /1938 durch Vorlage von Speichernutzungsverträgen sowie dem Nachweis der Befüllung der Speicher 
gegenüber der Regulierungsbehörde zu erfüllen. Der Nachweis kann auch durch den jeweiligen 
Vorlieferanten erbracht werden. Betreiber von Fernwärmeanlagen haben die zur Berechnung des vom 
Versorger einzuhaltenden Versorgungsstandards notwendigen Daten an diesen auf Anfrage zu übermitteln. 
Betreiber von Fernwärmenetzen können die Berechnungen auf Ebene des Gesamtnetzes anstellen und die 
benötigte Wärmemenge für den Versorgungsstandard den Fernwärmeanlagen zuteilen. Die 
Regulierungsbehörde kann durch Verordnung nähere Bestimmungen zur Durchführung der Überprüfung, 
zu den Erhebungsmodalitäten und zur Art der erforderlichen Nachweise erlassen."" 

Begründung 
Zu Z 1 (§ 121 Abs. 5): 

Die Ausweitung des geschützten Kundenkreises hat Auswirkungen auf den Umfang des nachzuweisenden 
Versorgungsstandards gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/ 1938 bzw. § 121 Abs. 5 GWG 2011. 

Aktuell ist für einen Zeitraum von 30 Tagen bei Ausfall der größten einzelnen Gasinfrastruktur unter 
durchschnittlichen Winterbedingungen der Versorgungsstandard ausschließlich per Nachweis über 
entsprechende Speichervorhaltung (Speicherverträge und monatlich zu erfüllende Speicherfüllstände) 
zulässig und zu erbringen. Dieser Nachweis kann auch durch den jeweiligen Vorlieferanten erbracht 
werden. Um die Befüllung der Erdgasspeicher auch für die kommenden Heizsaisonen abzusichern, ist ein 
größerer Umfang des nachzuweisenden Versorgungsstandards durch die Ausweitung des geschützten 
Kundenkreises erforderlich. 

Die Erfüllung des Versorgungstandards ist durch Vorlage von Speichernutzungsverträgen sowie dem 
Nachweis der Befüllung der Speicher gegenüber der Regulierungsbehörde vorgesehen. 

Um zu gewährleisten, dass verpflichtete Versorger ihrer Nachweispflicht gegenüber der 
Regulierungsbehörde nachkommen können, ist festgelegt, dass Betreiber von Fernwärmeanlagen dazu 
verpflichtet sind, die zur Berechnung des vom Versorger einzuhaltenden Versorgungsstandards 
notwendigen Daten an diesen auf Anfrage zu übermitteln. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Versorger 
etwa Substitutionsmöglichkeiten des Betreibers einer Fernwärmeanlage (siehe dazu die 
Begriffsbestimmung des § 7 Abs. 1 Z 20a, welche sich auch auf einen möglichen Brennstoffwechsel 
bezieht) entsprechend berücksichtigen kann. Fernwärmeanlage bezieht sich dabei auf die Anlage, die 
Wärme bereitstellt. Um die benötigte Wärmemenge im Versorgungsstandard feststellen zu können und die 
möglichen Substitutionsmöglichkeiten durch andere Fernwärmeanlagen zu berücksichtigen, arbeiten alle 
Betreiber der Fernwärmeanlage auf Ebene des Fernwärmenetzes zusammen. Der Betreiber des 
Fernwärmenetzes teilt die im Versorgungsfall notwendige Wärmemengen den Anlagen zu. Dies dient dem 
Fernwärmeanlagenbetreiber als Basis für die Berechnung. Die Gasmenge für durch Kraft-Wärme­
Kopplung erzeugte Wärme ist nach einer Methode, die den Regeln der Technik entspricht, vom 
Anlagenbetreiber zu berechnen. 
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